
'. 
DER BUNDESMINISTER 

FüR UNTERRICHT UND KUNST 

II-3930Cler Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebuogsp.:ri.x!.: 

Zl. 10.000/20-Parl/82 

Wien, am 15. Juni 1982 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 WIE N 

-1J>31 lAB 

1982 -'J6- 2 1 
zu -1cf1.f11J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1847/J-NR/82, 

betreffend Maßnahmen zur Begabtenförderung in den musischen 

Fächern die die Abgeordneten PROBST und Genossen am 29. April 

1982 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2) 

I. PFLICHTSCHULBEREICH: 

Die Bedeutung, die in der gegenständlichen Anfrage den soge

nannten musischen Fächern zugemessen wird, kann seitens de~ 

Bundesministeriums für Unterricht und Kunst nur bestätigt werden. 

Der Auffassung, daß die entsprechenden Fächer zu "unwichtigen 

Nebengegenständen" degradiert wurden, ist allerdings zu wider

sprechen. Der Stundenanteil der Fächer Musikerziehung, Bild

nerische Erziehung, Werkerziehung und Leibesübungen am Gesamt

wochenstundenausmaß beträgt derzeit in der Volksschule rund 

30 %,in der Hauptschule rund 26 %. Hinzu kommt ein beträchtliches 

Angebot an Freigegenständen und unverbindlichen Übungen (Chor

gesang, Spielmusik, Leibesübungen, Schulspieli in der Hauptschule 

zusätzlich Ergänzende Werkerziehung für Knaben bzw. für Mädchen, 

Schachspiel i im Polytechnischen Lehrgang zusätzlich Hobbygruppe -

zur Pflege sinnvoller Freizeitgestaltung und Bildnerische Er

ziehung), die von den Eltern bzw. Schülern auch wahrgenommen 

werden. (siehe Punkt 4) 

Einer Ausweitung des stundenplanmäßigen Angebotes steht die be

grenzte Belastbarkeit der Schüler, aber auch die gesellschaft

liche Bedeutung, die den stärker kognitiv orientierten Fächern 

zugemessen wird, entgegen. 
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Beide Fragen wurden und werden ja auch in verschiedenen parla

mentarischen Anfragen releviert. 

Im besonderen kann auf folgende Maßnahmen hingewiesen werden: 

• 

1. Einrichtung von Sonderformen der Hauptschule: HS mit besonderer 

Berücksichtigung der musischen Ausbildung (5. SchOG-Novelle 1975) 

Der Lehrplan für die Sonder form der Hauptschule strebt nicht 

die Ausbildung zu Virtuosität bzw. die Ausbildung zum Orchester

musiker an, sondern Ziel ist es, das Singen und Musizieren 

in altersadäquater Form zu pflegen und zu intensivieren. 

(siehe Beilage 1) 

2. Reform der Lehrpläne: (siehe Beilage 2) 

Hauptschule: Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, 

Werkerziehung, Leibesübungen, 

Verankerung der Unterrichtsprinzipien (1979) 

Volksschule: gemeinsame Werkerziehung für Knaben und 

Mädchen (1979) 

Musikerziehung, Bildnerische Erziehung in Arbeit 

3. Übersicht über einschlägige Schulversuche (gern. § 7 SchOG) 

OÖ: VS: Die tägliche Musikerziehungsstunde auf der 

1.-4. Schulstufe 

(Die tägliche Turnstunde in der Grundschule) 

Hauptschule: Unverbindliche Übung Leibesübungen 

(Spezialisierung Fußball, Volleyball), 

Medienerziehung, Fotografie . 
Sonderschule: Spielmusik, Musikgymnastik an der ASO 

Sbg.: VS: Erweiterter Musikunterricht 

Hauptschule : (Schulbücherei) Hobbygruppen, Schulfotografie, 

Instrumentalunterricht in Kleingruppen 

Sonderschule: Hobbygruppen 

Polyt.Lehrgang: Musisch-technisches Seminar 
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Stmk. : 

Hauptschule: Unverbindliche Übung Medienerziehung, 

unverbindliche Übung Schulfotografie 

Tirol: 

Hauptschule: Medienerziehung, unverbindliche übung Leibes

übungen mit dem Schwerpunkt Eisschnellauf, 

Hobbykurs Krippenbau 

Vbg.: VS: Erweiterte Musikerziehung 

Sonderschule: Spielmusik und Chorgesang in der ASO, 

Elementare Musik- und Bewegungserziehung 

Wien: 

Sonderschule: Unverbindliche Übungen 

4. Umfang der Freigegenstände und unverbindlichen Übungen (Aus

zug aus der Schulstatistik für das Schuljahr 1976/77): 

Freigegenstände bzw. Schüler 

unverbindliche Übungen insgesamt (ö. ) 

VS: Blasmusik 20 

Bühnenspiel 1234 

Chorgesang 11834 

Flöte 1041 

Handarbeit, Werken 70 

Instrumentalmusik 166 

Leibesübungen 3935 

Literaturpflege 28 

Musikalisch-rhytlrr~che Erziehung 40 

Musikerziehung 84 

Musikgymnastik 369 

Schach 113 

Schauspielunterricht 75 

Spielmusik 8747 

Volkstanz 88 
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Freigegenstände bzw. Schüler 
unverbindliche Ubungen insgesamt (ö • ) 

HS: Hobby 130 

Bildnerische Erziehung 88 

Bildnerische Gestaltung 16 

Blasmusik 1 3 

Bühnenspiel 4559 

Chorgesang 32403 

Flöte 161 

Fotokunde 25 

Gitarre 203 

Handarbeit, Werken 62 

Instrumentalunterricht 182 

Jugendspiele 62 

Leibesübungen 9675 

Medienerziehung 70 

Musikalisch-rh~sche Erziehung 12 

Musikerziehung 95 

Musikgymnastik 330 

Schach 3971 

Spielmusik 8559 

Volksmusik 127 

Volkstanz 239 

IGS: Bühnenspiel 551 

Chorgesang 2854 

Flöte 33 

Handarbeit, Werken 21 

Leibesübungen 1356 

(Musik) Gymnastik 52 

Schach 383 

Spielmusik 1037 

Volkstanz 70 

Zeichnen 16 
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Freigegenstände bzw. Schüler 
unverbindliche Übungen insgesamt (ö. ) 

PL: Arbeitsgemeinschaft Hobby 400 

Bildnerische Erziehung 369 

Blasmusik 2 

Bühnenspiel 192 

Chorgesang 498 

Flöte 3 

Fotokunde 199 

Handarbeit, Werken 9 

Instrumentalmusik 1 

Jugendspiele 22 

Kunstgeschichte 89 

Leibesübungen 1857 

Schach 511 

Spielmusik 202 

Volkstanz 11 2 

Zeichnen 27 

SO: Arbeitsgemeinschaft Hobby 15 

Bühnenspiel 278 

Chorgesang 331 

Flöte 3 

Instrumentalmusik 7 

Leibesübungen 225 

Literaturpflege 23 

Musikgymnastik 26 

Schach 2 

Spielmusik 311 

Therapeutische Übungen 62 
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11. STELLUNGNAHME BETREFFEND DIE A H S 

1. Sonder formen der AHS unter besonderer Berücksichtigung der 

musischen Ausbildung (gem. 5 SchOG-Novelle 1975; vorher in 

Schulversuchen erprobt}: 

Gymnasium ... (1 Standort: 3. BG Salzburg) 

Realgymnasium (2 Standorte: BRG Viktring, Höh. Internats-

schule des Bundes Wien; 1 weiterer geplant in Wien 82/83 

Oberstufenrealgymnasium ... (2 Standorte: BORG Wr. Neustadt, 

BORG Grieskirchen) 

Oberstufenrealgymnasium ... für Studierende der Musik (4 Stand

orte: BORG f.Stud.d.Musik Wien, Bischöfl.ORG Linz, 

BG Graz Dreihackengasse, BORG Feldkirch) 

Gymnasium, Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium unter 

besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung bieten 

zusätzlich in allen Klassen eine starke Erweiterung der Pflicht

gegenstände Musikerziehung (auch Instrumentalmusik) und/oder 

Bildnerische Erziehung (Wahl der Schülers zur Schwerpunktsetzung) ; 

Reifeprüfung aus Musikerziehung oder Bildnerische Erziehung obligat. 

Das Oberstufenrealgymnasium für Studierende der Musik setzt 

ein paralleles volles Musikstudium an einer Musikhochschule oder 

einem Konservatorium m.Ö. voraus und bietet sämtliche diesbe

züglichen Theoriefächer (zuzüglich der praktischen übungen) als 

Pflichtgegenstand Musikkunde via Lehrauftrag im Unterricht der 

Schule (5.-9. Klasse). Musikkunde ist obligates Reifeprüfungs

fach. Diese Sonderform ermöglicht es, Musikstudium und AHS 

para11el zu bewältigen. 

Selbstverständlich bestehen an den musischen Sonderformen auch 

alle einschlägigen Freigegenstände und Unverbindliche übungen. 

Chor, Orchester und kleinere instrumentale und vokale Ensembles 

der Schulen treten immer wieder mit größtem Erfolg in der Öffent

lichkeit hervor, insbesondere die der ORGn für Studierende der 

Musik. Damit werden zweifellos auch für Schüler anderer Schulen bzw. 

für junge Menschen überhaupt motivierende Beispiele gezeigt. 
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2. Pflichtgegenstände Musikerziehung, Bildnerische Erziehung an 

allen Formen der AHS: für alle Schüler beide Fächer obligat 

in den 1.-6. Klassen, in den 7. und 8. alternativ einer der 

beiden Pflichtgegenstände (je 2 Wochenstunden). Dieser obliga

torische Unterricht in den beiden tragenden musischen Fächern 

ist im europäischen oder internationalen Vergleich alles 

andere als selbstverständlich. Beide Fächer sind maturafähig. 

Die Lehrpläne (für die Unterstufe neu 1979, für die Oberstufe 

derzeit in Schulversuchen erprobt) sehen eine umfassende und 

die Aktivität der Schüler auch in den praktischen Bereichen 

ständig ansprechende Auseinandersetzung mit den Ausdrucksformen 

früherer Epochen und vor allem ,unserer Zeit vor, wobei auch 

außereuropäischen Kulturen Raum gegeben ist. 

Die praktische Tätigkeit aller Schüler in Bildnerischer Erzie

hung (in den verschiedensten Techniken) wird auch durch den 

Pflichtgegenstand Werkerziehung (Unterstufe; 5. Klasse am 

Wirtschaftskundlichen Realgymnasium für Mädchen und am Ober

stufenrealgymnasium) ergänzt. Die neuen Unterstufenlehrpläne 

1979 haben auch hier eine starke und lebensnahe Bereicherung 

gebracht. Ausmaß je 2 Wochenstunden. 

Am Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalmusik (Nachfolge 

des Musisch-pädagogischen Realgymnasiums, 5. SchOG-Novelle 1975), 

einer beliebten Oberstufenform der AHS, besteht nicht nur der 

Pflichtgegenstand Instrumentalmusik (5.-8. Klasse mit je 2 

Wochenstunden) für alle Schüler, sondern auch die Pflichtgegen

stände Musikerziehung und Bildnerische Erziehung (mit etwas 

erweitertem Lehrplan) sind in allen Klassen für alle Schüler 

verbindlich (ohne Alternative) . 

3. Freigegenstände und unverbindliche übungen: 

Für die Unterstufe: Freigegenstände Instrumentalmusik (in vier 

aufeinanderfolgenden Klassen je 1 oder 2 Wochenstunden, ab der 

1. Klasse bis einschließlich Oberstufe) und Werkerziehung (je 

2 Wochen in den Klassen, wo der Pflichtgegenstand Werkerziehung 

fehlt). Wählbare Instrumente: Klavier, Orgel, Gitarre, Block-
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flöte, Querflöte, Klarinette, Horn, Trompete, Posaune, Violine 

und Violoncello. 

Für die Unterstufe der AHS sind folgende Unverbindliche Übungen 

eingerichtet: Bühnenspiel, Chor, Spielmusik (alle mit je 2 

Wochenstunden in der 1.-4. Klasse). 

Freigegenstände der Oberstufe sind: Instrumentalmusik (wie bei 

der Unterstufe angegeben); Werkerziehung (in allen Klassen je 

2 Wochenstunden, außer wo der Pflichtgegenstand besteht. 

Unverbindliche übungen für die Oberstufe: Bühnenspiel, Chor, 

Spielmusik, Bildnerisches Gestalten (alle: 5.-8. Klasse je 2 

Wochenstunden) i Medienkunde (6. und 7. Klasse je 2 Wochenstunden). 

4. Wettbewerbe: 

Zu den in der Anfrage angeregten Wettbewerben: Jahr für Jahr 

beteiligt sich Österreich (seit Jahrzehnten) überaus erfolgreich 

gerade am Bildnerischen Wettbewerb des "Europäischen Schüler

wettbewerbs" in den Kategorien "Junior" bis "111" (d.h. Schüler 

der 5. bis 13. Schulstufe) . Dabei ist nicht nur die Qualität, 

sondern auch die Quantität und Vielfalt der eingereichten Schüler

arbeiten äUßerst erfreulich. 

Auf musikalischem Gebiet laufen seit vielen Jahren mit breitester 

Beteiligung und besten Erfolgen: Jugendsingen (Bezirks-, Landes-, 

Bundeswettbewerb) ; "Jugend musiziert" (für Instrumentalisten) 

in Leoben. Dazu auch z.B. das "Österreichische Bundes-Jugend

orchester". 

5. Zur zahlenmäßigen Entwicklung (in Ergänzung der angeführten 

Punkte): siehe Beilage 3. 

6. In den Schulversuchen auf der Oberstufe der AHS gemäß 4.SchOG

Novelle sind die für alle Schüler verbindlichen Pflichtgegen

stände Musikerziehung bzw. Bil.dnerische Erziehung bisher anders 

als in der traditionellen Stundentafel verteilt: im Modell I 

beide Dm ersten Jahr mit 3, im zweiten mit 2 Wochenstunden; im 

Modell 111 beide in der 5. und in der 6. Klasse mit je 2 Wochen

stunden; im Modell 11 alternativ nur einer von beiden in der 

5.-8. Klasse mit je 2 Wochenstunden. Dazu können ergänzend je

weils zweimal zwei Wochenstunden als Wahlpflichtgegenstand be-
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sucht werden. (Ferner selbstverständlich die unverbindlichen 

Übungen.) Diese Lösungen erscheinen jedoch nicht zufrieden

stellend, sodaß bei der im Gang befindlichen Ausarbeitung eines 

künftigen harmonisierten Modells versucht werden soll, für die 

beiden Fächer eine günstigere Ausgangslage zu schaffen. 

111. Aus dem Bereich der HÖHEREN INTERNATSSCHULEN D~ BUNDES ist 

anzuführen: 

Seit dem Schuljahr 1968/69 wird an der Höheren Internatsschule 

des Bundes Wien ein Schulversuch "Musischer Zweig" und seit 

der gesetzlichen Verankerung die Sonderform "Realgymnasium 

unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung" 

geführt. Die zahlenmäßige Entwicklung zeigt in den letzten 

Jahren, daß ca. 30 - 35 % der Gesamtschülerzahl dieser Schule 

die Sonderform besucht, der Rest das Neusprachliche Gymnasium. 

Die Förderung künstlerischer Begabungen durch die SChwerpunkt

setzung in Musikerziehung und Bildnerischer Erziehung wird 

ergänzt durch einen höhen Stellenwert der musischen Fächer im 

Bereich der Freigegenstände und Unverbindlichen Übungen, 

ebenso im Internatsbereich vor allem im Hinblick auf die er

weiterte Erziehungsaufgabe der Persönlichkeitsbildung. 

Im Lehrplan der Höheren Internatsschulen d. Bundes, die ein 

Neusprachliches Gymnasium, ein Wirtschaftskundliches Real

gymnasium oder die Sonderform führen, wird Instrumentalunter

richt von der 1.-8. Klasse ermöglicht und Werkerziehung ver

pflichtend von der 1.-4. Klasse in Erweiterung des AHS-Lehr

planes geführt. Bis zu 45 % der Schüler (z.B. BEA Wien) 

machen von diesem Angebot Gebrauch und es besteht für besonders 

begabte Schüler die Möglichkeit, mehrere Instrumente zu er

lernen und zu pflegen. (In einem Fall sogar 41), wobei auch 

das Angebot der Musikschulen vom Internat aus genützt wird 

(z.B. Saalfelden). Der seit diesem Schuljahr durch Verordnung 

geregelte Gruppenunterricht hat sich insgesamt eher nach

teilig ausgewirkt, weil besonders begabte Schüler den Einzel

unterricht brauchen würden, der nur privat möglich wäre 

und vom Internat aus finanzielle: oder organisatorische 

Schwierigkeiten bestehen. 
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Die intensive musische Betätigung findet auch Ausdruck in 

Aktivitäten der Gemeinschaft, z.B. bestehen an der BEA 

Graz-Liebenau in diesem Schuljahr sogar vier Schülerbands 

im Internat. Ferner ist die Mitwirkung der Schülerinnen der 

Sonderform bei Veranstaltungen und Festen in und außerhalb 

der Schule mit der Bühenspielgruppe eine ausgezeichnete 

Möglichkeit der Darstellung ihrer Arbeit (musikalische Um

rahmung, Herstellung der Kulissen, Kostüme usw.), die ein 

sehr hohes Niveau aufweist. 

Eine indirekte Begabtenförderung ist auch der Schulversuch 

"BALLETTKLASSE" an der Höheren Internatsschule des Bundes 

Wien. Im Schuljahr 1981/82 werden erstmalig Ballettschüler 

der Wiener Staatsoper in einer 1. Klasse zusammengefaßt 

und durch einen Sonderlehrplan und gezielte optimale Unter

richtsgestaltung ihre schulische Arbeit neben dem harten 

Training in der Ballettschule erleichtert. 

IV. SCHULVERSUCH GANZTAGSSCHULE UND TAGESHEIMSCHULE: 

Die Föderung der musischen Anlagen und Neigungen gehört zu den 

wichtigsten Aufgaben der ganztägigen Schule. Die Berücksichtigung 

der musischen Fähigkeiten findet sowohl in Angeboten des Unter

richts, in Freigegenständen und Unverbindlichen Ubungen als auch 

in der gelenkten Freizeit ihren Niederschlag. Es wird ange

strebt, ein Drittel der in der Schule verbrachten Zeit als Frei

zeit einzuplanen, wobei auch größere Flexibilität in der 

Organisation durch Bildung und Interessensgruppen klassen- und schul

stufenübergreifend möglich wird. Der musische Bereich kommt 

voll zur Geltung, es wird das Erlernen verschiedener Instrumente, 

Chorgesang, Tanz, Jazzgymnastik, ebenso Schulspiel, Malen, Zeichnen 

und Basteln angeboten. Man verbindet damit die Erwartung, daß das 

Freizeitverhalten somit auch der Zugang zum Musischen bei diesen 

Schülern differenzierter ist und die Förderung der Begabten 

intensiver sein kann als an Schulen mit traditioneller Schulform. 
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V. BERUFSBILDENDE SCHULEN: 

Im Bereich der berufsbildenen mittleren und höheren Schulen 

haben die künstlerisch Interessierten und Begabten die Möglich

kiet, Schulen mit entsprechendem künstlerischem Schwerpunkt, 

die allen Begabten und Interessierten offenstehen, zu besuchen. 

Allerdings muß hierbei Kunst als Berufsbildung verstanden werden. 

In diesem Zusammenhang wären u.a. 

- die Höheren Abteilungen für Dessinatur und Modezeichnen, Bau

technik und Hochbau, Reproduktions- und Drucktechnik, Mode

und Bekleidungstechnik, Kunstgewerbe 

- sowie verschiedene kunstgewerbliche Fachschulen, z.B. für 

Musterzeichnen, Gebrauchsgraphik und Fotografie, Textil

entwurf und -druck 

zu nennen. Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, daß an 

allen berufsbildenden Schulen im Rahmen der lehrplanmäßigen Gege

benheiten der Aspekt der Kunst als Bestandteil der Allgemein

bildung berücksichtigt wird, wenngleich - bedingt durch die 

spezifischen Bildungsziele der berufsbildenden Schulen - die Ge

wichte anders als an allgemeinbildenden höheren Schulen ge-

setzt werden müssen. 

ad 3) 

Der Österreichische Kultur-Service hat aufgrund der Beschlüsse 

der zuständigen Vereinsorgane bei seiner Tätigkeit zwei Grund

sätze zu beachten: 

1. Seine Hilfs- und (finanziellen) Förderungsmaßnahmen erfolgen 

ausschließlich über konkrete Wünsche der Interessenten, er 

wird demnach nur auf Wunsch der Schulen, Schulgemeinschafts

ausschüsse, einzelner Lehrer etc. tätig. 

2. Alle Veranstaltungen, die vom Kultur-Service gefördert werden, 

finden im weiteren Sinne in Dialogform statt: Der Service 

dient der Begegnung und Diskussion in erster Linie zwischen 

Künstlern und Rezipienten; Frontalveranstaltungen sind nicht 

vorgesehen. 
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Interessenten an Veranstaltungen im Sinne der Anfrage können sich 

durchaus an den Österreichischen Kultur-Service wenden, soferne 

die Einha~tung dieser beiden Grundsätze gewährleistet ist. Der 

Kultur-Service hat allerdings in Richtung jener Aktivitäten, die 

in der Anfrage gefordert werden, schon einiges getan: Es w~rkt in 

der Lehrerfortbildung mit den Arbeitsgemeinschaften der Musiker

zieher zusa~men; er erfüllt Wünsche auch von Lehrern, die der 

sinnvollen Ergänzung des musischen Unterrichtes dienen; er hat 

in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Akademien Schwerpunkte 

gesetzt. Besonders wird hervorgehoben, daß die Oberstufengymnasium 

mit musischen Schwerpunkten (Wien/Neustiftgasse, Viktring) in 

vielen Belangen vom Kultur-Service intensiv unterstützt werden; 

hier werden vor allem die musisch Hochbegabten erfaßt. 

Als Detail wird noch erwähnt, daß der Kultur-Service wettbewerbs

ähnliche Veranstaltungen ni~ht unterstützt. 

Beilagen 
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STANDORTE DER SOrlDERFORf.lEN DER HAUPTSCflULE m SCHULJAHR 1981/02 
=========:==::====~~:=======::=====::===================:=====: 

·a) Hauptschulen mit besonderer Berücksichtigung der musischen 
Ausbi Idul19: 

tlurgen! and: 
H5 Andau 
fl5 FI-auen!(irchen 
HS Großpetersdorf 
HS Plnkafeld 

Kdrnten: 
HS Feldkirchen 
115 Kötschach 
HS Seeboden 

~iederö5terreich: 

HS Laa/Thaya- Breite Gasse 

Oberösterreich: 
IIS Frei stadt 
IIS Lamoach 
HS t2-Unz 
HS 22-linz 
HS leo~ding 

Salzburg: 
HS r·laxg lan 11 
H5 Larrprechtshausen 
fIS St. Niehael 

Steiermark: 
115 Ectelschrott 
HSo Gratwein II 
HS Graz-Ferdinandeum 
IlS Hau smanns ta t ten 
H5 Oberwö!z 
IlS 5ta! I hof en 
HS Straß 
H5 Heiz 11 
HS l'lautem 

Vorarlberg: 
HS Bregenz-Stadt 
HS Götzis 
HS Thürigen 
HS Uornbirn 

"ien: 
HS 12, Am Schöpfwerk 27 

b) Hauptschulen mit besonderer Berücksichtigung der sportlichen 
Ausbi tdung: 

Burgen land: 
HS Goi s 
HS Oberwart 

Kärnten: 
HS Spi ttal 

Niederösterreich: 
IIS Or. Adolf-Scharf-Schule. Scll'lIec:1at 
HS Göstl ing 
HS Laa/Thaya, Brucknerstraße 
HS Matzen-Rag~~ndorf 
HS Tulln 111 

Oberösterrei r.:h: 

HS Sandl 
HS Stephanet:::t 
IIS linz-Kleinmünchen 
HS 24-linz 
HS Ulrichsb~rg 
IIS Steyr-Tahor 
IIS l'lJrchtrenk 
KtlS Lambach 
IIS 3 ~els-Pernau 
HS I Vöcklabruck 
115 Attnang-Puchheim 
HS 5t. Georgen im ~ttergau 

Kärnten: 
HS Fei stri tz 

Niederösterreich: 
nS Li lienfeld 

Oberösterreich: 

c) Schihauptschulen 

HS ~lindischgarsten 

Salz~urg : 
tlS S.!cgastein 

Salzburg: 
HS Lehen 
HS liefering 
HS Plainstraße 
HS SChloßstraße 
HS Seekirchen 

Steiermd!"K: 
HS Graz-Brucknerstraße 
HS lIeiz I 
HS Bärnbach 
HS I Feldbach 
IIS Deutschfrei stri tz 

lIrol: . 
HS Axams 

Wien: 
HS 10, Wendstattgasse 

(gem. § 7 des SChulerganisationsgesetzes) 
Ste i er:;')J r.l(: 
HS Schladr.1ing 

Tirel: 
.HS Neustift 

. Vorarlberg: 
HS Schruns 

HS S"aLfe!den-Harkt (Nordischer SChi lauf) 
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~e.ilO\je ~ 
Konkret.e Angaben zu einschlägigen Lehrplanpassagen 
================================================== 

(Zitiert wird nach den Ausgaben des Österr. Bundesverlages) 

Volksschule 

a) beim Allgemeinen Bildungsziel und den Bildungs- und 
Lehraufgaben 

Eusikerziehung: 

IIFreude am Singen, ••• Pflege des Sinnes für gute f'lusik u..Tl.d 
veredelnde Entwicklung der dadurch geweckten Gemütskräfte •• 
Ervlerbung eines Schatzes guter Lieder. Einführung in einfache 
musikalische Formen." (Seite 41) 

Bildnerische Erziehun~: 

IIFreude an bildschöpferischer Betätigung. Fähigkeit zu be
\-lUßtern Schauen ••• 11 (ebenda) 

-Le i "h <=> -i~buTlo-en . ...... u,-"" l:> ...... _ "'_('" .• 

IIEn"'cT;lickeln des Sinnes für die Schönbei t der Bewegung. Ent
faltung der Freude an der Bewegung und Wecken eines gesunden 
Lei stu:::gs\'.fi llens • 11 (Seite 42) 

b) A~t~ilung des Lehrstoffes der Pflichtgegenstände auf 
di3 einzelnen Schulstufen 

11 ••• Zeit für kindliches Tun, besonders für musisches 
Leben ••• " (Seite 60) 

c) Lehrstoff 

j':usikerziehung: 

" ••• dabei können Hotive und einfache Fielodien von den 
Schülern selbst erfunden \'Ierden. tI (S'eite 66) 

IIDas Spielen von Melodie_instrumenten läßt sich in den 
Unterricht planvoll einbauen." (Seite 67) 

Bildnerische Erz;ehung: 

IILustbetontes freies Gestalten aus Bildvorstellungen ••• Ir 
(Seite 67) 
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-,':erkerziehung: 

Schl,°rerDunkt A -------------
11 0"" eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten entvli.ckelt 
(werden)." (Seite 67) 

Schuernunkt B -----_ .... _-----
" ..... durch Spielen, Experimentieren und Konstruieren ••• 

F;....-
Bauerfahrungen gewinnen ••• ' Gestalten und Erleben von Spiel-
räumen und Arbeitsplätzen können Ra~erfahrungen gesammelt 

"'lerden "0." (Seite 68) . 

LeibesübunfSen: 

"Sing- und Tanzspiele" (Seite 69) 

Grundstufe 11: 

r-;usikerziehung : 

IIAnregu..rtgen zum bewußten iJIusikhören" (Seite 86) 

Bildnerische Erziehung: 

IIBereichern des Dat'stellens aus der Vorstellung ••• Ornamentales 

Gestalten 00"" (Seite 86) 

\ojer're"",7-; t:>'nunp-· 
• .:>. ---~ ~ 

SCh\·TGr:::\.m:~t 3 ------...... _-----
IIAusgestaltung ••• von Innenräumen. 1I (Seite 87) 

Leibesüounp.;en: 

"Sing- und Tanzspiele ••• Laufen und Hüpfen nach gegebenen 
Rhythmen 000" (Seite 89) 

Hau"Jtschule 

~~1~~~~~;=~~~=~~~~g~~~g~~Q 
Lesen und Literaturerziehung 

"F'ührung eines Lesetagebuches ••• " (Seite 52) 

r-iusikerziehung 

"Die f'Iusikerziehung ist als ein wesentlicher Beitrag zur 
emotionalen Ent"licklung des Jugendlicr.en zu sehen ••• n 

" .. 0 .. Teilnahme am Musikleben zu förde:,!'! " . . . 
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..... zu einer selbständigen und kritischen Auseinander-11 

setzung mit den Erscheinungsformen vor allem österreichischer 

und europäischer ~lllsik ..... befähigen." (Seite 116) 

"Das Ber:ü.hen um eine Bereicherung ir..CJ.vidueller Erlebnis
fähigkeit ist ein zentrales Anliege:!. des r':usikunterrichtes. 11 

(Seite 115) 

"I>1i t Hilfe einfacher vokaler und instrumentaler I-1i ttel sollen 

die Schüler zu schöpferischem Gestalten a..'1.geregt werden. 11 

(Seite 116) 

Z\'18i te Klasse 

"Im Bereich des schöpferischen Gestalten.s sind die Schüler 

z .. B .. durch KlangexDerimente zum Verständnis verschiedener 

Erscheinungsformen - auch von zeitgenössischer Musik - zu 

führen,,11 (Seite 117) 

Dritte Klasse 

IIAnregung zur Bildung von r·iusiziergruppeno 11 (Seite 118) 

Didaktisrhe Grundsätze 

"SchCipferisches '}estalten ll (Seite 121) 

Bildneris..che ~rz';ehuTlf, 

tI .... <> Vöglichkei ten zur Selbstver\·,ir}dichung im visuellen 

und haptischen Bereich an(zu)bieten 000 Dabei soll die 
ItJahrnehnur..gsfähigkei t sensibilisiert, die Vorstellungskraft 
gesteigert so\"!ie das eigenständige Darstellungs- und Ge-

stal tungsvermögen ent'lvickel t und gefördert \'lerden .. 
000 Beitrag zur Persönlichkeits- und Allg~meinbildung (zu) 

leisten.," (Seite 123) 

Didaktische Grunds~tze 

"Innerhalb der einzelnen Aufgabensteilungen soll die per

sönliche Bildsprache der Schüler gefördert werden." (Seite 133) 

\;JerkerziehuM für Knaben 

"Beiträge zur Persönlichkeits(bildu..TJ.g) coo
ff (Seite 135) 

"Anbahnen formal-ästhetischer und funktionaler Einsichten 

(Seite 137) 

n 
e.o 
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nPlanen von l'Johnungen" (Seite 139) 

llKreative Prozesse sind durch Problemlösungsstrategien zu 

fördern, dies schließt auch das Erfinden von Arbeitsmitteln 
und Vorrichtungen ein. 
Innerhalb der einzelnen Aufgabenstellungen soll das Finden 
persönlicher Lösungen durch die Schiilergefördert \·lerden. 1I 

(Seite 141) 

"Neben aller ökonomischen und kogni::iven Zielstellungen ist 
der :emotionelle Anteil des Spieles als wesentliches r1otivations
merkmal bei Planung und Werkbetrachtung zu beachten. 1I (Seite 142) 

\'lerkerziehung fÜr Hädchen 

11 ••• die Freude am selbständigen Schaffen eget'leckt) ••• und 
<;las kreative Verhalten gefördert v/erden." (Seite 143) 

" ••• und künftige Ini tiati ven angere,~t \"lerden." 
"Kreatives Gestalten in einer aktuellen Technik ••• " (Seite 149) 

"Planen unterschiedlicher \'/ohnmöglichkeiten." (ebenda) 
"Experimentelles Gestalten mit verschiedenen f'1aterialien ••• fI 

«Seite 149) 

"Die Selbständigkeit bei der LösUI"..g von Arbeitsvorhaben und 

das kreative Verhalten sind zu fördern. 1I 
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- Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalmusik (normale Form) : 

Schuljahr 1981/82: 67 Schulen, 496 Klassen, 13505 Schüler 

- Gymnasium, Realgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der 

musischen Ausbildung (Sonderform) : 

Schuljahr 1981/82: 3 Schulen, 34 Klassen, 1114 Schüler 

- Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der 

musischen Ausbildung (Sonderform) : 

Schuljahr 198t/82: 2 Schulen, 13 Klassen, 356 Schüler 

- Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der 

musischen Ausbildung für Studierende der Musik {Sonderform} : 

Schuljahr 1978/79: 2 Schulen, 15 Klassen, 338 Schüler 

Schuljahr 1981/82: 4 Schulen, 21 Klassen, 509 Schüler 

- Allg~~einbildende höhere Schulen Freigegenstand Instrumental

musik (an normalen Formen) : 

Sch~ljahr 1979/80: 2280 Schüler 

Schuljahr 1981/82: 2753 Schüler 

Allga~einbildende höhere Schulen, unverbindliche Übung: Spielmusik 

Schuljahr 1979/80: 2048 Schüler 

Schuljahr 1981/82: 2123 Schüler 

Allgemeinbildende höhere Schulen, unverbindliche übung: Chor 

Schuljahr 1979/80: 8825 Schüler 

Schuljahr 1981/82: 7668 Schüler 

Quelle: österr. Schulstatistik 

Angaben der Abt. Statistik und Datensarnrnlung 
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